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Beschluss vom 23. September 2021 
 
 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1. …….. 
 - Antragsteller - 
 
 
2. …….. 
 - Beteiligte Ziffer 2 -  
 
 
 
 
 
 
hat das Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten Erste Kammer durch 
den Vorsitzenden Richter am Kirchengericht Herrn Ernst Amann-Schindler und die Beisitzen-
den Richter Frau Hannelore Zinßer und Herr Gerald Bößler aufgrund der Anhörung der Be-

teiligten im Kammertermin vom 23. September 2021 beschlossen:  
 
1. Der Beteiligten Ziffer 2 wird aufgegeben, die Antragstellerin rechtzeitig bei der Festset-

zung von Schutzmaßnahmen (personelle Mindestbesetzungen, Organisation des Arbeits-
schutzes) im Zusammenhang mit der weiteren Pandemieentwicklung zu informieren.  

 
2. Der Beteiligten Ziffer 2 wird aufgegeben, die Antragstellerin rechtzeitig über die Schlie-

ßung von Teileinrichtungen und über personelle Änderungen zu informieren.  
 

3. Der Beteiligten Ziffer 2 wird aufgegeben, Veränderungen der Zuweisung des Mitarbeiter-
vertretungsbüros ausschließlich aus betrieblichen Gründen und nach entsprechender Be-
teiligung der Mitarbeitervertretung auch unter Berücksichtigung der zeitlichen Belange 
der Mitarbeitervertretung vorzunehmen.  
 

4. Der Beteiligten Ziffer 2 wird untersagt, der Antragstellerin generelle Terminvorgaben für 
den Zeitpunkt der Abhaltung der Mitarbeitervertretungssitzung zu machen.  
 

5. Der Beteiligten Ziffer 2 wird untersagt für den Fall des Erlangens bzw. der Erörterung ei-
ner mitbestimmungsrechtlichen Maßnahme nach § 38 Abs. 3 MVG.Württemberg durch 
die Antragstellerin im Vorhinein eine unangemessen kurze einseitig bestimmte Zeit vor-
zugeben.  

 



 
 

Gründe 
 

I. 
 
Die Antragstellerin begehrt mit ihren zuletzt gestellten Anträgen die Verpflichtung der Betei-
ligten Ziffer 2 auszusprechen, sie rechtzeitig bei der Festsetzung von Schutzmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der weiteren Pandemieentwicklung sowie über die Schließung von Teil-
einrichtungen und über personelle Änderungen zu informieren sowie eine Veränderung der 
Zuweisung des Mitarbeitervertretungsbüros ausschließlich aus betrieblichen Gründen und 
nach entsprechender Beteiligung der Mitarbeitervertretung vorzunehmen. Des Weiteren be-
gehrt die Antragstellerin, dass der Beteiligten Ziffer 2 untersagt wird, der Antragstellerin ge-
nerelle Terminvorgaben für den Zeitpunkt der Abhaltung der Mitarbeitervertretungssitzungen 
zu machen und ihr weiter untersagt wird, für den Fall des Verlangens bzw. der Erörterung ei-
ner mitbestimmungsrechtlichen Maßnahme nach § 38 Absatz 3 MVG.Württemberg durch die 
Antragstellerin im Vorhinein eine unangemessen kurze einseitig bestimmte Zeit vorzugeben.  
 
Bereits mit Antragsschrift vom 21. April 2020 hatte die Mitarbeitervertretung beantragt festzu-
stellen, dass die Beteiligte Ziffer 2 gegen das Behinderungs- und Benachteiligungsverbot des 
§ 19 Absatz 1 MVG.Württemberg, das Gebot des § 19 Absatz 2 MVG.Württemberg, den Mit-
gliedern der Mitarbeitervertretung die für ihre Tätigkeit notwendige Zeit ohne Minderung ihrer 
Bezüge innerhalb der allgemeinen Arbeitszeit zu gewähren, soweit die Aufgaben nicht in der 
Zeit der Freistellung nach § 20 MVG.Württemberg erledigt werden können und ihnen, sofern 
die Aufgaben aus dienstlichen Gründen nicht innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen wer-
den können, hierzu Freizeitausgleich zu gewähren, das in § 33 Absatz 1 MVG.Württemberg 
festgelegte Gebot, sich gegenseitig zu unterstützen und vertrauensvoll und partnerschaftlich 
zusammenzuarbeiten, das in § 34 Absatz 1 MVG.Württemberg formulierte Gebot, die Mitar-
beitervertretung zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu informieren 
sowie das Gebot des § 38 Absatz 2 MVG.Württemberg, wonach auf Verlangen der Mitarbei-
tervertretung eine beabsichtige Maßnahme mit dieser zu erörtern ist, verstoßen hat.  

 
In dem Einigungsgespräch vom 17. September 2020, an dem für die Antragstellerin auch 
Herr Rechtsanwalt ……. als Beistand teilgenommen hat, wurde das Verfahren in tatsächli-
cher und rechtlicher Hinsicht erörtert.  
 
Hierbei erklärten beide Beteiligten, dass sie sich grundsätzlich die Möglichkeit einer Media-
tion vorstellen können, auch als Regelung im vorliegenden Verfahren.  
  



 
Mit Schreiben vom 4. Dezember 2020 teilte die Geschäftsstelle des Kirchengerichts (MVG) 
den Verfahrensbeteiligten mit, dass sich ……… bereiterklärt hat, als Mediatorin zur Verfü-
gung zu stehen und dass die Beteiligten mit ihr Kontakt aufnehmen sollten, um die Einzelhei-
ten der Mediation, der Termine und sonstiger Punkte abzustimmen.  

 
Mit Schriftsatz vom 21. Mai 2021 teilte Herr Rechtsanwalt …….. für die Antragstellerin mit, 
dass in der Folgezeit das Mediationsverfahren mit der Mediatorin …….. eingeleitet worden 
sei, zwischenzeitlich aber ergebnislos abgebrochen worden sei und bat darum, einen Kam-
mertermin bzw. zur Wiederaufnahme Schriftsatzfristen zu bestimmen. 

 
Mit Schriftsatz vom 11. August 2021 stellte der Beistand der Antragstellerin sodann folgende 
weiteren Anträge:  
 
1. Der Beteiligten Ziffer 2 wird aufgegeben, die Antragstellerin rechtzeitig bei der Festset-

zung von Schutzmaßnahmen (personelle Mindestbesetzungen, Organisation des Arbeits-
schutzes) im Zusammenhang mit der weiteren Pandemieentwicklung zu informieren.  
 

2. Der Beteiligten Ziffer 2 wird aufgegeben, die Antragstellerin rechtzeitig über die Schlie-
ßung von Teileinrichtungen und über personelle Änderungen zu informieren.  
 

3. Der Beteiligten Ziffer 2 wird aufgegeben, Veränderungen der Zuweisung des Mitarbeiter-
vertretungsbüros ausschließlich aus betrieblichen Gründen und nach entsprechender Be-
teiligung der Mitarbeitervertretung auch unter Berücksichtigung der zeitlichen Belange 
der Mitarbeitervertretung vorzunehmen.  
 

4. Der Beteiligten Ziffer 2 wird untersagt, der Antragstellerin generelle Terminvorgaben für 
den Zeitpunkt der Abhaltung der Mitarbeitervertretungssitzung zu machen.  
 

5. Der Beteiligten Ziffer 2 wird untersagt für den Fall des Erlangens bzw. der Erörterung ei-
ner mitbestimmungsrechtlichen Maßnahme nach § 38 Abs. 3 MVG.Württemberg durch 
die Antragstellerin im Vorhinein eine unangemessen kurze einseitig bestimmte Zeit vor-
zugeben.  

 
Im Kammertermin vom 23. September 2021 hat die Antragstellerin unter Zurücknahme des 
Antrages vom 21. April 2020 nur noch diese Anträge verfolgt.  
 
Sie hat hierzu im Wesentlichem Folgendes ausgeführt:  
 
Der Antrag Ziffer 1 ist begründet, da die Beteiligte Ziffer 2 zwar die Mitarbeitenden - nicht 
aber die Mitarbeitervertretung - rechtzeitig bei der Festlegung von den Schutzmaßnahmen 
im Zusammenhang mit der weiteren Pandemieentwicklung informiert hat.  
 
Hinsichtlich des Antrages Ziffer 2 sei auszuführen, dass unabhängig von dem Vorliegen ei-
nes Falles nach § 40 c MVG.Württemberg die Antragstellerin ein Recht auf Information nach 
§ 34 Absatz 1 in Verbindung mit § 35 Absatz 1 MVG.Württemberg habe. Eine solche sach-
gerechte Information sei nicht erfolgt.  
 
Hinsichtlich des Antrages Ziffer 3 sei der Beteiligten Ziffer 2 aufzugeben, eine Veränderung 
der Zuweisung des Mitarbeitervertretungsbüros ausschließlich aus betrieblichen Gründen 
und nach entsprechender Beteiligung der Mitarbeitervertretung auch unter Berücksichtigung 
der – zeitlichen – Belange der Mitarbeitervertretung vorzunehmen. Der Antrag sei erforder-
lich, weil die Beteiligte Ziffer 2 sich hieran nicht halte.  
  



 
Hinsichtlich des Antrages Ziffer 3 sei der Beteiligten Ziffer 2 zu untersagen, der Antragstelle-
rin generelle Terminvorgaben zum Zeitpunkt der Abhaltungen ihrer Mitarbeitervertretungssit-
zungen zu machen, nachdem der Vorstandsvorsitzende der Beteiligten Ziffer 2 per E-Mail 
der Antragstellerin mitgeteilt habe, dass aus betrieblichen Gründen ihre Sitzungen nur frei-
tags stattfinden könnten.  
 
Der Antrag Ziffer 5 sei erforderlich, da im Fall der Mitbestimmungsangelegenheit der Ein-
gruppierung von ………. der Vorstandsvorsitzende der Mitarbeitervertretung mitgeteilt habe, 
dass er für die Erörterung genau 15 Minuten vorschlage. Durch die Formulierung drücke der 
Vorstandsvorsitzende der Beteiligten Ziffer 2 seinen fehlenden Respekt gegenüber den 
Rechten der Mitarbeitervertretung aus und wolle diese verkürzen. Hiermit erkläre er von 
vornherein, dass nach 15 Minuten die Erörterung gescheitert sei. Dementsprechend sei der 
Beteiligten Ziffer 2 zu untersagen in diesen Fällen im Vorhinein der Mitarbeitervertretung eine 
unangemessen kurze einseitig bestimmte Zeit vorzugeben.  
 
 
Die Beteiligte Ziffer 2 beantragt, die Anträge abzuweisen.  
 
Sie trägt im Wesentlichen vor, sämtliche Hygienekonzepte seien auf Einrichtungsebene erar-
beitet worden. Die von der Dienststellenleitung an die Mitarbeitenden verschickten Pande-
mieverordnungen seien der Mitarbeitervertretung jederzeit zugänglich und auch bekannt ge-
wesen.  
 
In sämtlichen Jour fixen zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung im Jahr 
2021 sei von der Mitarbeitervertretung dieses Thema nicht aufgegriffen oder angesprochen 
worden.  
 
Hinsichtlich des Antrages Ziffer 2 möge die Antragstellerin detailliert vorlegen, wo dies nicht 
geschehen sei.  
 
Hinsichtlich des Antrages Ziffer 3 sei auszuführen, dass die Dienststellenleitung andere 
Räume als die bisherigen zuweisen könne. Es sei mehrmals die Bitte geäußert worden um-
zuziehen. Als die Bitte nicht beachtet worden sei, sei die Anordnung zum Umzug gekommen. 
Die Mitarbeitervertretungsräume würden in der Dienststelle liegen, was davor nicht der Fall 
gewesen sei.  
 
Hinsichtlich des Antrages Ziffer 4 halte die Dienststellenleitung nicht mehr an der Vorgabe 
des Sitzungstags fest. Die Dienststellenleitung habe die Mitarbeitervertretungsmitglieder auf-
gefordert, die Mitarbeitervertretungszeiten zu erfassen und an die Dienststellenleitung zu 
schicken.  
 
Hinsichtlich des Antrages Ziffer 5 sei mitzuteilen, dass beim Erörterungsverlangen der Mitar-
beitervertretung die Formulierung „die Mitarbeitervertretung sehe eine solche Entgeltgruppe 
als gegeben an“ den Ausführungen und der Darstellung einer ergebnisoffenen Erörterung wi-
dersprechen würde, somit sei eine zeitliche Begrenzung ein legitimes Mittel und bei Termi-
nen nicht unüblich.  
 
Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten im Einzelnen wird auf den Inhalt der ge-
wechselten Schriftsätze und die beigefügten Anlagen, auf das Protokoll des Einigungsge-
sprächs vom 17. September 2020 sowie auf das Protokoll über den Kammertermin vom 
23. September 2021 Bezug genommen.  
  



 
Im Kammertermin hat die Beteiligte Ziffer 2 erklärt, die im Schriftsatz vom 17. September 
2021 erhaltenen Anträge würden keine prozessualen Sachanträge darstellen.  
 
Die Beteiligte Ziffer 2 hat weiter erklärt, dass derzeit über die Ausführungen des Schriftsatzes 
vom 17. September 2021 hinaus keine Ausführungen gemacht würden.  
 
Die Antragstellerin hat im Kammertermin vom 23. September 2021 erklärt, dass ein Schrift-
satzrecht auf den Schriftsatz der Beteiligten Ziffer 2 vom 17. September 2021 nicht gefordert 
werde.  
 
 

II. 
 

Die zulässigen Anträge der Antragstellerin sind begründet.  
 
Gegenstand der vorliegenden Entscheidung ist aufgrund der Rücknahme des Antrages vom 
21. April 2020 durch die Antragstellerin und der Erklärung der Beteiligten Ziffer 2, dass die in 
ihrem Schriftsatz vom 17. September 2021 enthaltenen Anträge keine prozessualen Sachan-
träge darstellen, ausschließlich die zuletzt im Kammertermin gestellten Anträge Ziffer 1 bis 5 
der Antragstellerin.  

 
 

1. Diese Anträge sind zulässig.  
 
Die Anträge Ziffer 1 bis 3 stellen jeweils Leistungsanträge dar, mit denen der Beteiligten 
Ziffer 2 ein bestimmtes Verhalten aufgegeben werden soll. Insoweit sind die Anträge kon-
kret beschrieben und stellen sich als zulässig gemäß § 62 MVG.Württemberg in Verbin-
dung mit §§ 80 Abs. 2, 46 Abs.2 ArbGG, § 253 Abs. 2 Nummer 2  ZPO dar.  
 
Auch die Unterlassungsanträge Ziffer 4 und 5 sind nach diesen Vorschriften zulässig, da 
jeweils konkret beantragt wird, welches Verhalten die Beteiligte Ziffer 2 zu unterlassen 
hat.  

 
2. Die Anträge sind auch begründet.  

 
Der Antrag Ziffer 1 ist begründet, da auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der 
Beteiligten Ziffer 2 festgestellt werden kann, dass die Antragstellerin bei der Festsetzung 
von Schutzmaßnahmen (personelle Mindestbesetzungen, Organisation des Arbeitsschut-
zes) im Zusammenhang mit der weiteren Pandemieentwicklung nicht ausreichend von 
der Beteiligten Ziffer 2 informiert wurde.  
 
Unabhängig davon, dass nach Vortrag der Beteiligten Ziffer 2 die Gefährdungsbeurteilun-
gen schon vor Corona im QM-Handbuch hinterlegt und zugänglich waren, die von der 
Dienststellenleitung an die Mitarbeitenden verschickten Pandemieverordnungen der Mit-
arbeitervertretung jederzeit zugänglich und auch bekannt waren und in sämtlichen Jour 
fixen zwischen Dienststellenleitung und der Mitarbeitervertretung im Jahr 2021 von der 
Mitarbeitervertretung dieses Thema nicht aufgegriffen und besprochen wurde, kann fest-
gestellt werden, dass eine rechtzeitige Information der Mitarbeitervertretung von der Be-
teiligten Ziffer 2 nicht vorgetragen wurde und auch sonst nicht ersichtlich ist.  
 

  



 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Kammertermin der Vorstandsvorsitzende der 
Beteiligten Ziffer 2 erklärt hat, dass er derzeit über die Ausführungen vom Schriftsatz 
vom 17. September 2021 keine Ausführungen machen wolle. Insoweit war auch kein 
weiteres Schriftsatzrecht einzuräumen.  
 
Der Antrag Ziffer 1 ist daher begründet.  
 
Auch der Antrag Ziffer 2 ist begründet.  
 
Bereits mit Antragsschrift vom 21. April 2020 hatte die Mitarbeitervertretung hierzu 
vorgetragen, dass sie sich am 13. März 2020 mit der Bitte an die Dienststellenleitung 
gewandt habe, sie über die aktuelle Lage bezüglich der Bereichsleitung und der 
Schließung …… zu informieren.  
 
Hierzu hat die Beteiligte Ziffer 2 im Schriftsatz vom 17. September 2021 erwidert, die 
Antragstellerin möge detailliert darlegen, wo dies nicht geschehen ist. Sie übersieht 
hierbei aber, dass die Antragstellerin dies bereits konkret mit der Antragsschrift vor-
getragen hat. 
  
Nachdem der Vorstandsvorsitzende der Beteiligten Ziffer 2 im Kammertermin erklärt 
hat, dass er über die Ausführungen im Schriftsatz vom 17. September 2021 keine 
Ausführungen machen wolle, kann festgestellt werden, dass die Beteiligte Ziffer 2 die 
Antragstellerin nicht rechtzeitig über die Schließung der Teileinrichtung …… und über 
die vorgesehene personelle Änderung informiert hat.  
 
Der Antrag Ziffer 2 ist daher begründet.  
 
Auch der Antrag Ziffer 3 ist begründet. 
 
Die Beteiligte Ziffer 2 ist nach den Bestimmungen des MVG.Württemberg verpflichtet, 
eine Veränderung der Zuweisung des Mitarbeitervertretungsbüros ausschließlich aus 
betrieblichen Gründen und nach entsprechender Beteiligung der Mitarbeitervertretung 
unter Berücksichtigung deren zeitlicher Belange vorzunehmen. Eine entsprechende 
Beteiligung der Mitarbeitervertretung an der Zuweisung des Mitarbeitervertretungsbü-
ros ist von der Beteiligten Ziffer 2 vorliegend nicht behauptet worden. Diese hat ledig-
lich ausgeführt, dass sie berechtigt sei, andere Räume als die bisherigen zuzuwei-
sen.  
 
Dies ist zwar grundsätzlich zutreffend, ersetzt aber nicht den Sachvortrag der Betei-
ligten Ziffer 2 dahingehend, dass die Zuweisung nach entsprechender Beteiligung der 
Mitarbeitervertretung erfolgt ist. Auch der weitere Vortrag, es sei mehrmals die Bitte 
geäußert worden, zeitnah umzuziehen und erst danach sei die Anordnung zum Um-
zug gekommen, ersetzt keinen Sachvortrag zu einer entsprechenden Beteiligung der 
Mitarbeitervertretung.  
 
Nachdem der Vorstandvorsitzende der Beteiligten Ziffer 2 im Kammertermin erklärt 
hat, dass er derzeit über die Ausführungen des Schriftsatzes vom 17. September 
2021 keine Ausführungen machen wolle, war auch kein weiteres Schriftsatzrecht ein-
zuräumen.  
 
Damit erweist sich auch der Antrag Ziffer 3 als begründet.  

  



 
Auch der Antrag Ziffer 4 ist begründet.  
 
Der Beteiligten Ziffer 2 war zu untersagen, der Antragstellerin generell Terminvorga-
ben für den Zeitpunkt der Mitarbeitervertretungssitzungen zu machen.  
 
Zwar hat die Beteiligte Ziffer 2 in ihrem Schriftsatz vom 17. September 2021 mitge-
teilt, dass sie an einer Sitzungstagsvorgabe nicht weiter festhält, dies ist aber im Hin-
blick auf ihre weiteren Ausführungen im Schriftsatz vom 17. September 2021, wo-
nach die Dienststellenleitung die Mitarbeitervertretungsmitglieder aufgefordert hat, die 
Mitarbeitervertretungszeiten zu erfassen, an die Dienststellenleitung zu schicken und 
dies unverzüglich vorzunehmen, nicht ausreichend, um anzunehmen, es läge kein 
Unterlassungsgrund mehr für den Antrag Ziffer 4 vor.  
 
Nachdem eine entsprechende prozessuale Erklärung der Beklagten im Hinblick auf 
den Antrag Ziffer 4 auch nicht erfolgt ist, war auch diesem Antrag stattzugeben.  
 
Letztendlich erweist sich auch der Antrag Ziffer 5 als begründet.  
 
Der Beteiligten Ziffer 2 war zu untersagen, für den Fall des Erlangens bzw. der Erör-
terung einer mitbestimmungsrechtlichen Maßnahme nach § 38 Absatz 3 MVG.Würt-
temberg durch die Antragstellerin im Vorhinein eine unangemessen kurze einseitig 
bestimmte Zeit vorzugeben.  
 
Nach dem Sachvortrag beider Parteien ist davon auszugehen, dass bei dem Erörte-
rungsverlangen der Mitarbeitervertretung vom 9. April 2020 in der Sache …..  seitens 
der Beteiligten Ziffer. 2 eine zeitliche Begrenzung  im Vorhinein erfolgt ist.  
 
Die Antragstellerin hatte hierzu vorgetragen, dass in der Angelegenheit von ……. der 
Vorstandsvorsitzende der Beteiligten Ziffer 2 der Mitarbeitervertretung mitgeteilt hat, 
dass er für die Erörterung genau 15 Minuten vorschlägt. Diesem Tatsachenvortrag 
der Mitarbeitervertretung ist die Beteiligte Ziffer 2 nicht entgegengetreten, sondern 
hat hierzu lediglich ausgeführt, eine zeitliche Begrenzung sei ein legitimes Mittel und 
bei Terminen nicht unüblich.  
 
Zwar hat die Beteiligte Ziffer 2 ausgeführt, dass die Formulierung der Mitarbeiterver-
tretungsvorsitzenden …… „die Mitarbeitervertretung sehe eine bestimmte Entgelt-
gruppe als gegeben an“ den Ausführungen und Darstellung einer ergebnisoffenen Er-
örterung widerspreche und der Stil, wie die Erörterung von ……. vorgetragen werde, 
wenig lösungsorientiert sei. Dieser Vortrag kann als wahr unterstellt werden, dies 
führt nicht dazu anzunehmen, dass eine Vorgabe von 15 Minuten in diesem Fall zu-
lässig war.  
 
Dementsprechend war auch dem Antrag Ziffer 5 der Antragstellerin stattzugeben.  
 
Nachdem sich alle Anträge der Antragstellerin als begründet erweisen, war insge-
samt dem zuletzt gestellten Antrag aus dem Kammertermin vom 23. September 2021 
stattzugeben.  
 

  



 

III. 
 

Eine Kostenentscheidung hat gemäß § 61 Absatz 9 MVG.Württemberg nicht zu ergehen.  
 
 
Rechtsmittelbelehrung gem. § 63 MVG.Württemberg 
 
(1) Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse des Kirchengerichts findet die Be-
schwerde an den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland statt. § 87 Ar-
beitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwendung. Für die Anfechtung der nicht verfah-
rensbeendenden Beschlüsse findet § 78 Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende Anwendung. 
 
(2) Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Sie ist anzunehmen, wenn 
 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen, 
 
2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat, 
 
3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kir-

che in Deutschland, einer Entscheidung eines obersten Landesgerichts oder eines Bun-
desgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 
 

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen 
kann. 

 
Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung geltenden 
Vorschriften Anwendung. 
 
 
(7) Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vor-
schriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über die Beschwerde im Beschlussverfahren in der je-
weils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 
  



 
 
 

 
   

 
Ernst Amann-Schindler 

Vorsitzender Richter 
 
 
 
 
 
 
Hannelore Zinßer            Gerald Bößler 
Beisitzende Richterin          Beisitzender Richter  


